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Änderung des 
Gebührentarifs der 
Industrie- und Handels-
kammer zu Rostock

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskam-
mer zu Rostock hat in ihrer Sitzung am 30. November 
2009 gemäß § 3 Abs. 6 und 7 und § 4 Satz 1 Ziff. 2 
des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der 
Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 
1956 (BGBI. I, S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 
7 des „Vierten Gesetzes zur Änderung verwaltungs-
verfahrensrechtlicher Vorschriften vom 11. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2418), folgende Änderung des Gebüh-
rentarifs vom 27. November 2006, zuletzt geändert am 
20. November 2008, beschlossen:

1.	 �Teil B Sach- und Fachkundeprüfungen, 
Sachkundebescheinigungen sowie Unter-
richtungen im Gewerberecht 

	 wird wie folgt geändert:

a)	Die Überschrift wird wie folgt geändert:
	� „Teil B Sach- und Fachkundeprüfungen, 

Sachkundebescheinigungen sowie Unter-
richtungen im Gewerberecht und Tätigkeit 
nach der EG-Dienstleistungsrichtlinie“

b)	Ziffer 4. wird wie folgt geändert:
	 4. �Prüfung der Sachkunde im Einzelhandel  

mit freiverkäuflichen Arzneimitteln  
(§ 50 II ArzneimittelG)	 65,00 €

c) Nach Ziffer 12. wird das Folgende eingefügt:
	 13. �Tätigkeit als Einheitlicher Ansprechpartner 

nach der EG-Dienst-leistungsrichtlinie 
Verfahrensmittlung� 27,00 € je angefangene 
	 30 Minuten, jedoch  
	 nicht mehr als 50 % der  
� Gesamtgebühren aller  
� koordinierten Verfahren

2.	� Diese Änderung tritt am 28. Dezember 2009 in 
Kraft.

Rostock, 30. November 2009
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

Präsident	 Hauptgeschäftsführer
gez. Wolfgang Hering	 gez. Rolf Paarmann

Vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Mecklenburg-Vorpommern genehmigt:

Schwerin, 18.12.2009
Im Auftrag
gez. Walber

Die vorstehende Änderung des Gebührentarifs wird 
hiermit ausgefertigt und in der IHK-Zeitschrift „WIR“ 
bekannt gemacht.

Rostock, 10. Januar 2010
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

Präsident	 Hauptgeschäftsführer
gez. Wolfgang Hering	 gez. Rolf Paarmann

Ausbildungsregelung
„Fahrzeugpflegerin/
Fahrzeugpfleger“

Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock erlässt 
aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschus-
ses vom 14.12.2009 als zuständige Stelle nach § 66 
Abs. 1 in Verbindung mit § 79 Abs. 4 Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I, Seite 1112), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 b des Gesetzes vom 07. 
September 2007 (BGBI. I, Seiter 2246), folgende Aus-
bildungsregelung für die Ausbildung behinderter Men-
schen zur/zum „Fahrzeugpflegerin/Fahrzeugpfleger“: 

§ 1 Anerkennung und Bezeichnung  
des Ausbildungsberufes 
(1)	 Die erfolgreiche Prüfung führt zum anerkannten 

Abschluss „Fahrzeugpflegerin/Fahrzeugpfleger“.
(2)	 Die Berufsausbildung zur/zum „Fahrzeugpflege-

rin/Fahrzeugpfleger“ darf nur nach dieser Ausbil-
dungsregelung erfolgen.

§ 2 Ausbildungsdauer
(1)	 Die Ausbildung dauert 24 Monate.
(2)	 Wird die nach dieser Regelung erfolgte Ausbil-

dung in einem Beruf nach § 4 BBiG fortgesetzt, 
entscheidet die Industrie- und Handelskammer zu 
Rostock gemäß § 8 Absatz 1 BBiG im Einzelfall, in-
wieweit die Ausbildung nach dieser Regelung auf 
die für den Beruf nach § 4 BBiG vorgeschriebene 
Ausbildungszeit angerechnet wird.

§ 3 Personenkreis
(1)	 Diese Regelung gilt gemäß § 66 BBiG für Men-

schen mit Behinderungen im Sinne von  § 2 Abs. 
1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 
soweit für sie besondere Ausbildungsregelungen 
erforderlich sind. Dazu gehören neben Körper- 
und Sinnesbehinderten insbesondere Menschen 
mit erheblichen und nicht nur vorübergehenden 
Minderungen der intellektuellen Leistungsfähig-
keit, häufig verbunden mit Verzögerungen und 
Beeinträchtigungen in der Entwicklung der Per-
sönlichkeit, teilweise auch mit zusätzlichen Be-
hinderungen (Mehrfachbehinderungen).

(2)	 Die Zugehörigkeit zu diesem Personenkreis kann 
nur im Einzelfall festgestellt werden.

§ 4 Feststellung zur Ausbildung  
nach dieser Ausbildungsregelung
(1)	 Die Feststellung, dass Art und Schwere der Be-

hinderung eine Ausbildung nach einer Ausbil-
dungsregelung für behinderte Menschen erfor-
dert, soll auf der Grundlage einer differenzierten 
Eignungsuntersuchung erfolgen. Sie ist durch die 
Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit unter 
Berücksichtigung der Gutachten ihrer Fachdienste 
und von Stellungnahmen der abgebenden Schule, 
gegebenenfalls unter Beteiligung von dafür geeig-
neten Fachleuten (Ärzte, Psychologen, Pädagogen, 
Behindertenberater) aus der Rehabilitation bzw. 
unter Vorschaltung einer Maßnahme der Berufs-
findung und Arbeitserprobung, durchzuführen.

(2)	 Aus einer fehlerhaften Feststellung gemäß Ab-
satz 1 können Ansprüche gegen den Ausbildenden 
nicht hergeleitet werden.

§ 5 Eintragung in das Verzeichnung  
der Berufsausbildungsverhältnisse
Die zuständige Stelle trägt Ausbildungsverträge für 
behinderte Menschen gemäß § 9 in Verbindung mit 
§ 66 BBiG in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhältnisse ein, wenn festgestellt worden ist, dass die 
Ausbildung in einem solchen Ausbildungsgang nach Art 
und Schwere der Behinderung erforderlich ist.

§ 6 Eignung der Ausbildungsstätte  
und der Ausbilder
Behinderte Menschen dürfen nach diesen Ausbildungs-
regelungen nur in den Ausbildungsstätten ausgebildet 
werden, die dafür geeignet sind. (BBiG § 27).

§ 7 Ausbildungsberufsbild
Gegenstand der Berufsausbildung sind die folgenden 
Fertigkeiten und Kenntnisse:
1.	Arbeits- und Tarifrecht; Arbeitsschutz; Arbeitssi-

cherheit
2.	Umweltschutz und rationelle Energieverwendung
3.	Kenntnisse über die zu pflegenden Fahrzeuge
4.	Kenntnisse der Reinigungs-, Pflege- und Korrosi-

onsschutzmittel
5.	Kenntnisse, Handhabung und Pflege von Werkzeu-

gen, Geräten und technischen Einrichtungen
6.	Ausführung von Fahrzeuginnen- und -außenreini-

gung und Pflege
7.	Korrosionsschutz
8.	Einfache Wartungsarbeit
9.	Technische Kommunikation

§ 8 Ausbildungsrahmenplan
(1)	 Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach § 7 sollen 

nach der in der Anlage enthaltenen Anleitung zur 
sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufs-
ausbildung vermittelt werden.

(2)	 Eine vom Ausbildungsrahmenplan abweichende 
sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbil-
dungsinhalte ist insbesondere zulässig, soweit die 
jeweilige Behinderung oder betriebspraktische Be-
sonderheiten die Abweichung erfordern.

(3)	 Auszubildende einer außerbetrieblichen Ausbil-
dungseinrichtung sollen mindestens ein Praktikum 
in jedem Ausbildungsjahr an einem anderen Lern-
ort (Fremdbetrieb) absolvieren. Jedes Praktikum 
soll nicht kürzer als 4 Wochen sein.

§ 9 Ausbildungsplan
Der Ausbildende hat unter Zugrundelegung des Aus-
bildungsrahmenplanes einen Ausbildungsplan zu er-
stellen.

§ 10 Ausbildungsnachweis
Die Auszubildenden haben während der Ausbildungs-
zeit Ausbildungsnachweise zu führen. Der Ausbildende 
hat den Ausbildungsnachweis regelmäßig durchzuse-
hen und abzuzeichnen.

§ 11 Zwischenprüfung
(1)	 Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine 

Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll nach 
dem ersten Ausbildungsjahr stattfinden.

(2)	 Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der 
Anlage zu § 8 für die ersten zwölf Monate auf-
geführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf 
den im Berufsschulunterricht entsprechend den 
Rahmenlehrplänen zu vermittelnden Lehrstoff, 
soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(3)	 Die Zwischenprüfung ist anhand berufstypischer 
Situationen, Fälle oder Aufgaben in insgesamt 


